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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

am 1. Juni 2011 

 

LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft, Garbsen 

ISIN DE 0006450000 

 

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär, 

unsere diesjährige ordentliche Hauptversammlung, zu der wir Sie hiermit einladen, findet statt am 
Mittwoch, dem 1. Juni 2011, um 10:00 Uhr, im Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1-
3, 30175 Hannover. 

Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010, des Lageberichts,  
des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2010, des Berichts über die Lage 
des Konzerns und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 sowie des 
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB, 
§ 315 Abs. 4 HGB 

Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Einberufung der 
Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.lpkf.de/investor-
relations/hauptversammlung/index.htm eingesehen werden. Gleiches gilt für den Vorschlag des 
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns. Die Unterlagen werden auch in der Hauptver-
sammlung am 1. Juni 2011 zugänglich sein und mündlich erläutert werden. 

Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgese-
hen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernab-
schluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festge-
stellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über 
die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu beschlie-
ßen hat, liegen nicht vor. Über die Verwendung des Bilanzgewinns wird zu Punkt 2 der Tages-
ordnung Beschluss gefasst. 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2010 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der LPKF Laser & Electronics 
Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 
€ 14.005.969,11 wie folgt zu verwenden: 

Bilanzgewinn € 14.005.969,11 

Ausschüttung von je € 0,40 
je dividendenberechtigter Stückaktie € 4.402.245,20 

Gewinnvortrag € 9.603.723,91 

Diese Beträge basieren auf der Annahme, dass alle Aktien der Gesellschaft dividendenberechtigt 
sind. 

 

http://www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm
http://www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm
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3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2010 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2010 Entlastung zu erteilen. 

 

5. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vor-
stands 

Durch das am 5. August 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsver-
gütung (VorstAG) wurde in § 120 Abs. 4 AktG die Möglichkeit geschaffen, dass die Hauptver-
sammlung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands be-
schließt. Von dieser Möglichkeit soll Gebrauch gemacht werden.  
 
Das System zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands der LPKF Laser & Electronics Aktienge-
sellschaft wird im Vergütungsbericht dargestellt. Dieser ist Bestandteil des zu Punkt 1 der Tages-
ordnung vorgelegten Konzernlageberichts und im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2010 
auf den Seiten 36 - 39 sowie auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.lpkf.de/investor-
relations/corporate-governance veröffentlicht. Dieses System zur Vergütung der Mitglieder des 
Vorstands ist Gegenstand des nachfolgenden Beschlussvorschlags. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das System zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands 
der LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft zu billigen. 
 

6. Beschlussfassung über die feste Vergütung des Aufsichtsrats und eine Satzungsände-
rung 

Die Hauptversammlung vom 5. Juni 2003 hat die feste Grundvergütung des Aufsichtsrats gemäß 
§ 20 Abs. 1 Satz 1 der Satzung mit Wirkung ab 1. Januar 2004 aufgrund der damaligen wirt-
schaftlichen Situation auf einen Gesamtbetrag von € 135.000,00 herabgesetzt. Über die ange-
messene Verteilung des von der Hauptversammlung festgesetzten Gesamtbetrags hat seitdem 
der Aufsichtsrat auf der Grundlage der in § 20 Abs. 1 Satz 2 der Satzung enthaltenen Ermächti-
gung entschieden. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Anforderungen an die Tätigkeit des 
Aufsichtsrats soll die feste Grundvergütung des Aufsichtsrats mit Wirkung ab 1. Januar 2011 
wieder auf den Gesamtbetrag von € 180.000,00 für alle Aufsichtsratsmitglieder angehoben wer-
den, wie er vor der Herabsetzung durch die Hauptversammlung vom 5. Juni 2003 lautete. Die 
Verteilung der Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder soll künftig funktions-
bezogen in der Satzung selbst geregelt werden.  

6.1 Satzungsänderungen 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a) § 20 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 der Satzung werden wie folgt geändert: 

„(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit 
zum Aufsichtsrat eine feste Grundvergütung, die von der Hauptversammlung durch Beschluss 
festgelegt wird und zahlbar ist nach Ablauf des Geschäftsjahres. Der Vorsitzende des Aufsichts-
rats erhält den doppelten und der Stellvertreter den eineinhalbfachen Betrag der festen Grund-
vergütung.“ 

§ 20 Abs. 1 Satz 3 der Satzung bleibt unverändert. 
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b) § 20 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt ergänzt: 

 "(2) Mitglieder des Aufsichtsrats, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjah-
res angehört haben, erhalten die Vergütung gemäß Absatz 1 entsprechend der Dauer ihrer Auf-
sichtsratszugehörigkeit. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller Auslagen 
sowie Ersatz der etwa auf ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer." 

c)  Vorstehende Vergütungsregelungen sollen erstmals für das am 1. Januar 2011 begonnene Ge-
schäftsjahr Anwendung finden. 

6.2  Festsetzung der Vergütung 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a) Die feste Grundvergütung des einzelnen Mitglieds des Aufsichtsrats gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 
der Satzung in der Fassung gemäß Beschluss der Hauptversammlung zu vorstehendem Tages-
ordnungspunkt 6.1 wird mit Wirkung ab dem 1. Januar 2011 auf einen Betrag von € 40.000,00 
festgesetzt. 

b)  § 20 Abs. 1 Satz 2 der Satzung in der Fassung gemäß Beschluss der Hauptversammlung zu 
vorstehendem Tagesordnungspunkt 6.1 findet Anwendung, d.h. der Vorsitzende des Aufsichts-
rats erhält den doppelten und der Stellvertreter den eineinhalbfachen Betrag der gemäß lit. a) 
festgesetzten Grundvergütung. 

7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Hannover, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu 
wählen.  

 

8.  Beschlussfassung über die Schaffung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwen-
dung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des 
Bezugsrechts bei der Verwendung 

Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweit der Erwerb nicht ausdrücklich gesetz-
lich zugelassen ist, einer besonderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung. Um der Ge-
sellschaft in Zukunft die Möglichkeit zu eröffnen, Aktien zurückkaufen zu können, soll der Haupt-
versammlung vorgeschlagen werden, der Gesellschaft eine auf fünf Jahre befristete Ermächti-
gung zum Erwerb eigener Aktien zu erteilen. Die Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien 
soll den Vorstand auch dazu ermächtigen, eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre zu verwenden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:  
 

a) Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. 
Mai 2016 eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
oder - falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien 
dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befin-
den oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 
10 % des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels 
in eigenen Aktien ausgenutzt werden. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, 
einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesell-
schaft oder von ihr abhängige oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unter-
nehmen oder durch auf deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde 
Dritte ausgeübt werden. 
 

b) Arten des Erwerbs 

Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats 
(1) über die Börse oder (2) aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
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Kaufangebots bzw. aufgrund einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforde-
rung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen.  
 
(1) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft ge-

zahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Börsenhandelstag 
durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-Handelssystem (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht 
mehr als 10 % über- oder unterschreiten.  

 
(2) Erfolgt der Erwerb aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kauf-

angebots oder aufgrund einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforde-
rung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, dürfen 

 im Falle eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots der 
gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) bzw. 

 im Falle einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur 
Abgabe von Verkaufsangeboten die Grenzwerte der von der Gesellschaft 
festgelegten Kaufpreisspanne (ohne Erwerbsnebenkosten) 

den Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-
Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Tag der öf-
fentlichen Ankündigung des öffentlichen Kaufangebots bzw. der öffentlichen Auf-
forderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten. 

Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines an alle Aktionäre gerichteten öffent-
lichen Kaufangebots bzw. einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Auffor-
derung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche Abweichungen des maß-
geblichen Kurses, so kann das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Durch-
schnitt der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 
während der letzten fünf Börsenhandelstage vor der öffentlichen Ankündigung der 
Anpassung abgestellt.  

Das Volumen des an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. 
der an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Ver-
kaufsangeboten kann begrenzt werden. Sofern bei einem öffentlichen Kaufange-
bot oder einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten das 
Volumen der angedienten Aktien das vorgesehene Rückkaufvolumen überschrei-
tet, kann der Erwerb im Verhältnis der jeweils gezeichneten bzw. angebotenen Ak-
tien erfolgen. Das Recht der Aktionäre, ihre Aktien im Verhältnis ihrer Beteili-
gungsquoten anzudienen, ist insoweit ausgeschlossen. Eine bevorrechtigte An-
nahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär so-
wie eine kaufmännische Rundung zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von 
Aktien können vorgesehen werden. Ein etwaiges weitergehendes Andienungs-
recht der Aktionäre ist insoweit ausgeschlossen. 

Das an alle Aktionäre gerichtete öffentliche Kaufangebot bzw. die an alle Aktionä-
re gerichtete öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann 
weitere Bedingungen vorsehen. 

c) Verwendung der eigenen Aktien 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund 
dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zugelassenen Zwe-
cken, insbesondere auch zu den folgenden Zwecken zu verwenden: 
 
(1) Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre 

Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie können 
auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des 
anteiligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der 
Gesellschaft eingezogen werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Verfah-
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ren, ist der Vorstand zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der Satzung er-
mächtigt.  

(2) Die Aktien können auch in anderer Weise als über die Börse oder aufgrund eines 
Angebots an alle Aktionäre veräußert werden, wenn der bar zu zahlende Kauf-
preis den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten bereits börsen-
notierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in dieser Weise 
veräußerten Aktien darf zusammen mit der Anzahl anderer Aktien, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG veräußert oder aus genehmigtem Kapital ausgegeben worden sind, 
und der Anzahl der Aktien, die durch Ausübung von Options- und/oder Wand-
lungsrechten oder Erfüllung von Wandlungspflichten aus Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen oder Genussrechten entstehen können, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind, 10 % des Grundkapitals nicht überschrei-
ten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung. 

(3) Die Aktien können gegen Sachleistung zum Zwecke des Erwerbs von Unterneh-
men, Teilen von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen, sonstiger mit einem 
Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehender Vermögensgegenstände oder 
im Rahmen von Zusammenschlüssen von Unternehmen oder zum Zwecke des 
Erwerbs gewerblicher Schutzrechte einschließlich Urheberrechte und Know-how 
oder von Rechten zur Nutzung solcher Rechte veräußert werden.  

(4) Die Aktien können als Belegschaftsaktien Personen, die in einem Arbeitsverhältnis 
mit der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen, zum 
Erwerb angeboten oder zugesagt bzw. übertragen werden. Die Anzahl der in die-
ser Weise verwendeten eigenen Aktien darf einen anteiligen Betrag am Grundka-
pital von insgesamt € 200.000,00 nicht überschreiten.  

 

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eige-
nen Aktien wird ausgeschlossen, soweit sie gemäß den vorstehenden Ermächtigungen 
unter (2), (3) und (4) verwendet werden.  

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach vorstehend 
(2), (3) und (4) ist jedoch insoweit beschränkt, als nach Ausübung der Ermächtigung die 
Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre verwendeten eigenen Ak-
tien zusammen mit der Anzahl anderer Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermäch-
tigung unter Ausschluss des Bezugsrechts aus dem genehmigtem Kapital gemäß § 4 
Abs. 6 der Satzung ausgegeben worden sind, 20 % des Grundkapitals nicht überschrei-
ten darf; maßgeblich ist entweder das Grundkapital im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Ermächtigung oder das im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung vorhandene 
Grundkapital, je nachdem, welcher Wert geringer ist. 

Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder teilweise, 
einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden. Die Ermächtigungen unter (2) und (3) kön-
nen auch durch abhängige oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unter-
nehmen oder durch auf deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde 
Dritte ausgenutzt werden. 

Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. 
§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das An-
dienungsrecht der Aktionäre bei dem Erwerb und das Bezugsrecht der Aktionäre bei der 
Verwendung eigener Aktien auszuschließen, ist im Anschluss an diesen Tagesord-
nungspunkt abgedruckt. 
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Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. § 186 Abs. 
4 Satz 2 AktG zu Punkt 8 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des 
Vorstands, das Andienungsrecht der Aktionäre bei dem Erwerb und das Bezugsrecht der 
Aktionäre bei der Verwendung eigener Aktien auszuschließen 

Das Aktiengesetz bietet in seinem § 71 Abs. 1 Nr. 8 die Möglichkeit, aufgrund einer Ermächti-
gung der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des Grundkapitals zu erwer-
ben. Die Ermächtigung soll für einen Zeitraum von fünf Jahren bis zum 31. Mai 2016 gelten. 

Der Beschlussvorschlag zu Punkt 8 der Tagesordnung sieht vor, den Vorstand mit vorheriger Zu-
stimmung des Aufsichtsrats zum Erwerb eigener Aktien zu ermächtigen, die maximal 10 % des 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder - falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals ausmachen dürfen. Dabei hat der Er-
werb über die Börse, aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 
oder aufgrund einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Ver-
kaufsangeboten zu erfolgen. Der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz ist jeweils zu be-
achten. Bei der an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Ver-
kaufsangeboten können die Adressaten dieser Aufforderung entscheiden, wie viele Aktien sie der 
Gesellschaft zu welchem Preis (bei Festlegung einer Preisspanne) anbieten möchten.  

Erfolgt der Erwerb mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mit-
tels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, kann das Volumen des 
Angebots bzw. der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten begrenzt werden. Dabei 
kann es dazu kommen, dass die von den Aktionären angebotene Menge an Aktien der Gesell-
schaft die von der Gesellschaft nachgefragte Menge an Aktien übersteigt. In diesem Fall muss 
eine Zuteilung nach Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine Repartierung nach dem 
Verhältnis der jeweils gezeichneten bzw. angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach Be-
teiligungsquoten vorzunehmen, weil sich das Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich ver-
nünftigen Rahmen technisch besser abwickeln lässt. Außerdem soll es möglich sein, eine bevor-
rechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär vorzu-
sehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerben-
den Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung des Ak-
tienrückkaufs zu erleichtern. Auch eine faktische Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so 
vermieden werden. Schließlich soll eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Ver-
meidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit können die 
Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu erwerbenden Aktien 
so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch 
darzustellen. Vorstand und Aufsichtsrat halten den hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen 
weitergehenden Andienungsrechts der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt.  

Der jeweils gebotene Preis bzw. die Grenzwerte der von der Gesellschaft festgelegten Kauf-
preisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) dürfen den Durchschnitt der Schlusskurse der 
Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor dem Tag der öf-
fentlichen Ankündigung des Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Ver-
kaufsangeboten um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröf-
fentlichung eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Angebots bzw. einer an alle Aktionäre 
gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche Abwei-
chungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnittskurs der 
fünf Börsenhandelstage vor der öffentlichen Ankündigung der Anpassung abgestellt. Das an alle 
Aktionäre gerichtete Kaufangebot bzw. die an alle Aktionäre gerichtete Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten kann weitere Bedingungen vorsehen. 

Die außerdem vorgeschlagene Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien dient der vereinfach-
ten Mittelbeschaffung. Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung den 
Vorstand auch zu einer anderen Form der Veräußerung als über die Börse oder aufgrund eines 
Angebots an alle Aktionäre ermächtigen. Der Vorstand bedarf nach dem Beschlussvorschlag 
auch zur Verwendung der eigenen Aktien der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats. 

Voraussetzung ist dabei in der hier unter Tagesordnungspunkt 8 lit. c) Ziffer (2) vorgeschlagenen 
Alternative, dass die eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Preis ver-
äußert werden, der den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten bereits börsenno-
tierten Aktien der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 
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Hiermit wird von der gesetzlich zulässigen und in der Praxis üblichen Möglichkeit eines erleichter-
ten Bezugsrechtsausschlusses Gebrauch gemacht. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes 
der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert 
werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige 
Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräuße-
rung. Der Vorstand wird – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – den Abschlag auf den Börsenpreis 
so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Markt-
bedingungen möglich ist. Der Abschlag auf den Börsenpreis wird keinesfalls mehr als 5 % des 
Börsenpreises betragen. Die Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien unter Bezugsrechts-
ausschluss und in einer anderen Form als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktio-
näre liegt angesichts des starken Wettbewerbs an den Kapitalmärkten im Interesse der Gesell-
schaft. Für die Gesellschaft eröffnet sich damit die Chance, nationalen und internationalen Inves-
toren eigene Aktien schnell und flexibel anzubieten, den Aktionärskreis zu erweitern und den 
Wert der Aktie zu stabilisieren. Mit der Veräußerung zu einem den Börsenpreis nicht wesentlich 
unterschreitenden Kaufpreis sowie mit der Begrenzung des Anteils der unter Bezugsrechtsaus-
schluss veräußerbaren eigenen Aktien auf insgesamt maximal 10 % des Grundkapitals (bei 
Wirksamwerden und bei Ausübung der Ermächtigung) werden die Vermögensinteressen der Ak-
tionäre angemessen gewahrt. In die 10 %-Grenze werden auch andere Aktien eingerechnet, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss in direkter oder ent-
sprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert oder ausgegeben worden sind 
(z.B. aus genehmigtem Kapital) oder die durch Ausübung von Options- und/oder Wandlungsrech-
ten oder Erfüllung von Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen oder Genussrechten ent-
stehen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind. Da die eigenen Aktien nahe am Börsenpreis plat-
ziert werden, kann grundsätzlich jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote 
Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen am Markt erwerben. 

Nach dem zu Tagesordnungspunkt 8 lit. c) Ziffer (3) vorgeschlagenen Beschluss hat die Gesell-
schaft darüber hinaus die Möglichkeit, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese beim Er-
werb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen, anderen Vermö-
gensgegenständen in Zusammenhang mit solchen Akquisitionsvorhaben oder im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen als Gegenleistung anbieten zu können, wenn diese Gegen-
leistung verlangt wird. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwen-
digen Handlungsspielraum geben, um sich bietende Gelegenheiten zu solchen Erwerben bzw. 
Zusammenschlüssen schnell und flexibel ausnutzen zu können. Die eigenen Aktien sollen ferner 
genutzt werden können, um sie bei einem Erwerb gewerblicher Schutzrechte einschließlich Ur-
heberrechte und Know-how oder von Rechten zur Nutzung solcher Rechte einzusetzen. Auch 
hierdurch soll es der Gesellschaft möglich sein, solche Rechte schnell, flexibel und liquiditäts-
schonend zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsposition zu erwerben. Dem trägt der vorgeschla-
gene Bezugsrechtsausschluss Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungswertrelationen 
werden Vorstand und Aufsichtsrat darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen 
gewahrt werden. Sie werden sich insbesondere bei der Bemessung des Werts der als Gegenleis-
tung gewährten eigenen Aktien am Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft orientieren. Um ein-
mal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch etwaige Schwankungen des Börsenpreises in 
Frage zu stellen, ist eine systematische Anknüpfung an einen Börsenpreis allerdings nicht vorge-
sehen.  

Die zu Tagesordnungspunkt 8 lit. c) Ziffer (4) vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft 
die Möglichkeit eröffnen, außerhalb der Börse und ohne Angebot an alle Aktionäre Personen, die 
in einem Arbeitsverhältnis mit der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen 
stehen, Aktien der Gesellschaft zum Erwerb anzubieten, zuzusagen bzw. zu übertragen. Die An-
zahl der in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf einen 
anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt € 200.000,00 nicht überschreiten. Hierdurch 
können von der Gesellschaft erworbene eigene Aktien, in der Regel unter Auflage von Sperrfris-
ten, als Vergütungsbestandteil für Arbeitnehmer der Gesellschaft oder der mit ihr verbundenen 
Unternehmen eingesetzt werden, die Beteiligung von Mitarbeitern am Aktienkapital der Gesell-
schaft gefördert werden und damit die Identifikation der Mitarbeiter mit der Gesellschaft im Inte-
resse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre gestärkt werden. Die Ausgabe von Belegschaftsaktien 
soll in einzelnen Fällen also als Instrument der Mitarbeiterentlohnung und -motivation eingesetzt 
werden können. Zwar dient auch das genehmigte Kapital nach § 4 Abs. 6 der Satzung der Be-
reitstellung von Belegschaftsaktien. Zur Erreichung einer möglichst großen Flexibilität und Kos-
teneffizienz soll jedoch auch die Möglichkeit bestehen, Aktien auf der Grundlage von § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG zurückzuerwerben und Mitarbeitern anzubieten bzw. zu gewähren. Dies kann insbe-
sondere dann, wenn für ein Belegschaftsaktienprogramm nur geringe Aktienstückzahlen benötigt 
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werden sollten, wirtschaftlicher sein als die mit einem gewissen Aufwand verbundene Durchfüh-
rung einer Kapitalerhöhung und die Zulassung von Aktien aus dem genehmigten Kapital. 

Die Verwendung der eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß der Ermächti-
gungen zu Tagesordnungspunkt 8 lit. c) Ziffern (2), (3) sowie (4) kommt nur soweit in Betracht, 
als der anteilige Betrag der in dieser Weise verwendeten eigenen Aktien am Grundkapital unter 
Anrechnung der auf der Grundlage der gemäß § 4 Abs. 6 der Satzung während der Laufzeit der 
Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen neuen Aktien 20 % des 
Grundkapitals nicht überschreitet, wobei entweder das zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Ermächtigung oder das zum Zeitpunkt der Veräußerung der eigenen Aktien vorhandene Grund-
kapital, je nachdem zu welchem dieser Zeitpunkte der Grundkapitalbetrag am geringsten ist, 
maßgeblich ist. Dadurch wird im Interesse der Aktionäre gewährleistet, dass die Möglichkeit der 
Verwendung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss auch unter Berücksichtigung sämtli-
cher weiterer Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss auf ein Aktienvolumen von insge-
samt 20 % des Grundkapitals beschränkt ist. 

Schließlich können die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien 
nach dem zu Tagesordnungspunkt 8 lit. c) Ziffer (1) vorgeschlagenen Beschluss von der Gesell-
schaft eingezogen werden, ohne dass hierfür eine erneute Beschlussfassung der Hauptver-
sammlung erforderlich wäre. Gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung einer 
Gesellschaft die Einziehung ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschließen, ohne dass hierdurch 
eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich wird. Die hier vorgeschlagene 
Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrücklich 
vor. Durch die Einziehung eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der 
rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand soll 
daher auch ermächtigt werden, die erforderlich werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der 
sich durch eine Einziehung verändernden Anzahl der Stückaktien vorzunehmen. 

Bei der Entscheidung über den Erwerb und die Verwendung der eigenen Aktien wird sich der 
Vorstand allein vom wohlverstandenen Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten las-
sen. 

Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über eine Ausnutzung der vorstehenden Er-
mächtigungen unterrichten. 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-
rechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteils-
besitz nachgewiesen haben.  Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch eine von dem depotfüh-
renden Institut in Textform erstellte und in deutscher oder englischer Sprache abgefasste Bescheini-
gung erfolgen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten 
Tages vor der Hauptversammlung beziehen, das ist 

Mittwoch, der 11. Mai 2011, 00:00 Uhr, 
(sog. „Nachweisstichtag“). 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft jeweils mindestens 
sechs Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zu-
gangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens am 

Mittwoch, den 25. Mai 2011, 24:00 Uhr, 

unter der nachfolgend genannten Adresse zugehen: 

 

LPKF Laser & Electronics AG 
c/o dwpbank für DZ BANK 
Wildunger Straße 14 
60487 Frankfurt 
Telefax: +49 (0) 69 5099-1110 
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de 

Den zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Aktionären werden Eintrittskarten für die 
Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten zu erleichtern, bitten wir 
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die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes 
an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 

Bedeutung des Nachweisstichtags 

Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnah-
me- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme 
an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis 
des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der 
Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs 
zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des An-
teilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes 
nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich 
der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen oder sonstige 
Übertragungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechti-
gung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechen-
des gilt für den Erwerb und Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum 
Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- 
und stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermäch-
tigen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung € 11.005.613,00 und ist in 
11.005.613 auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) eingeteilt, die alle in gleichem Um-
fang stimm- und dividendenberechtigt sind. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht in der 
Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereini-
gung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesen Fällen sind eine fristgerech-
te Anmeldung zur Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden 
Bestimmungen erforderlich. 

Soweit Vollmachten nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in 
§ 135 Abs. 8 und Abs. 10 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen er-
teilt werden, bedürfen ihre Erteilung, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft der Textform. Der Widerruf kann jedoch auch durch persönliches Erscheinen zur 
Hauptversammlung erfolgen. Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevoll-
mächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis einer gegenüber dem Bevoll-
mächtigten erteilten Vollmacht kann dadurch geführt werden, dass dieser die Vollmacht am Tag der 
Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des Nachweises der Be-
vollmächtigung per Post, per Telefax oder auf elektronischem Weg (per E-Mail) bietet die Gesellschaft 
folgende Adresse an: 

LPKF Laser & Electronics AG 
Osteriede 7 

30827 Garbsen 
Telefax: +49 (0) 5131 7095-90 

E-Mail: investorrelations@lpkf.de 

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch 
Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der 
Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf 
den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 

Wir bitten unsere Aktionäre, Vollmachten, Nachweise der Bevollmächtigung und den Widerruf von 
Vollmachten, soweit diese postalisch oder per Telefax übermittelt werden, bis 31. Mai 2011, 18:00 Uhr 
(Eingang bei der Gesellschaft) zu übermitteln. 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf der 
Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen fristgerechten An-
meldung zugesandt wird und steht unter www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm 
zum Download zur Verfügung. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesell-
schaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

http://www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm
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Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen und anderen in § 135 Abs. 8 
und Abs. 10 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen sowie für den Wi-
derruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung können Besonderheiten gelten; die Aktionä-
re werden gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit der zu bevollmächtigenden Person oder 
Institution über Form und Verfahren der Vollmachtserteilung abzustimmen. 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter be-
reits vor der Hauptversammlung mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die 
den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, müssen 
sich fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes nach den 
vorstehenden Bestimmungen führen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben 
das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des Aktio-
närs sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung 
befugt. Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter wird jeder Eintrittskarte beigefügt. Ein solches steht auch unter 
www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm zum Download zur Verfügung. Vollmach-
ten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesell-
schaft ebenfalls in Textform übermittelt werden. 

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptver-
sammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Voll-
machten nebst Weisungen spätestens bis 31. Mai 2011, 18:00 Uhr (Eingang bei der Gesellschaft), 
postalisch, per Telefax oder per E-Mail an folgende Adresse zu übermitteln: 

LPKF Laser & Electronics AG 
Osteriede 7 

30827 Garbsen 
Telefax: +49 (0) 5131 7095-90 

E-Mail: investorrelations@lpkf.de 

Nähere Informationen zur Stimmrechtsvertretung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintritts-
karte zugesandt. Entsprechende Informationen sind auch im Internet unter www.lpkf.de/investor-
relations/hauptversammlung/index.htm einsehbar. 

Darüber hinaus bieten wir Aktionären, die sich fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldet, den 
Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen geführt haben und zur Haupt-
versammlung erschienen sind, an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in 
der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 

Rechte der Aktionäre 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Be-
trag von € 500.000,00 erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf 
die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Be-
gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand (LPKF 
Laser & Electronics AG, Vorstand, Osteriede 7, 30827 Garbsen) zu richten und muss der Gesellschaft 
mindestens dreißig Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der 
Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens bis 

Sonntag, den 1. Mai 2011, 24:00 Uhr, 

zugehen. Die das Verlangen stellenden Aktionäre haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei 
Monaten Inhaber der Aktien sind. Hierbei bestehen unterschiedliche Auffassungen, ob die Frist von 
drei Monaten auf den Zeitpunkt des Zugangs des Ergänzungsverlangens bei der Gesellschaft oder 
des Tages der Hauptversammlung zu berechnen ist. Im erstgenannten Fall müssten die das Verlan-
gen stellenden Aktionäre nachweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Zugang des 
Ergänzungsverlangens Inhaber der Aktien sind. Im letztgenannten Fall müssten die das Verlangen 
stellenden Aktionäre nachweisen, dass sie mindestens seit dem 1. März 2011, 0:00 Uhr, Inhaber der 
Aktien sind. Für den Fall, dass diese Frage relevant werden sollte, empfehlen wir den betroffenen 
Aktionären, die Voraussetzungen zu prüfen und ggf. Rechtsrat einzuholen. Nach § 70 AktG bestehen 
bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten, auf die hingewiesen wird.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 
AktG 

http://www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm
http://www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm
http://www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm
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Aktionäre können Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem be-
stimmten Punkt der Tagesordnung stellen. Sie können auch Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern oder Abschlussprüfern machen. Vor der Hauptversammlung sind Gegenanträge und 
Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG ausschließlich an folgende Adresse zu richten: 

LPKF Laser & Electronics AG 
Osteriede 7 

30827 Garbsen 
Telefax: +49 (0) 5131 7095-90 

E-Mail: investorrelations@lpkf.de 

Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge einschließlich des Namens des Akti-
onärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm zugänglich, wenn ihr 
die Gegenanträge mit einer Begründung mindestens vierzehn Tage vor der Hauptversammlung (wo-
bei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätes-
tens bis 

Dienstag, den 17. Mai 2011, 24:00 Uhr, 

unter der vorstehend angegebenen Adresse zugegangen sind. Anderweitig adressierte Anträge wer-
den nicht berücksichtigt. Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags kann die Gesellschaft unter 
den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen absehen, etwa weil der Gegenantrag zu einem 
gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begründung 
eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 
Zeichen umfasst. Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Ab-
schlussprüfern gelten die vorstehenden Sätze gemäß § 127 AktG sinngemäß. Wahlvorschläge von 
Aktionären brauchen jedoch nicht begründet zu werden und eine Veröffentlichung kann außer in den 
in § 126 Abs. 2 AktG genannten Fällen auch dann unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Na-
men, ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten enthält. Vorschläge zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern müssen auch dann nicht veröffentlicht werden, wenn der Vorschlag keine Angaben zu 
deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält. Eine Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern ist nicht Gegenstand der Tagesordnung der Hauptversammlung am 1. Juni 2011. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der Gesell-
schaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung fin-
den, wenn sie dort mündlich gestellt bzw. unterbreitet werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, wäh-
rend der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung zu 
stellen, bleibt unberührt. 

 

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand 
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich 
auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen 
Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Un-
ternehmen, da der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung auch der Konzernabschluss und 
der Konzernlagebericht vorgelegt werden. 

Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten 
Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nach-
teil zuzufügen. Nach § 24 Abs. 2 der Satzung kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht 
der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er kann insbesondere bereits zu Beginn oder wäh-
rend der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den ganzen Verlauf der Hauptversammlung, 
für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen Frage- und Re-
debeitrag angemessen festsetzen. 

Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 

Den Aktionären werden die Informationen nach § 124a AktG ab der Einberufung der Hauptversamm-
lung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.lpkf.de/investor-
relations/hauptversammlung/index.htm  zugänglich gemacht. Weitergehende Erläuterungen zu den 
Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG finden sich eben-
falls unter www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm . 

http://www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm
http://www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm
http://www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm
http://www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm
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Garbsen, im April 2011 

LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 


